
 
 

Die Senatorin für Finanzen     Bremen, den 11. März 2011 
Referate 31 und 32      Bearbeiter:  

Herr Söller Tel.: 2341 
Herr Weineck Tel.: 4516 

 
 
 

Tischvorlage 
für die Sitzung des Senats 

am 
15. März 2011 

 
 
Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder 
 
 
 
A. Problem 
 
1. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat mit ver.di und der dbb tarifunion bei 

den Entgelttarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder am 10. März 2011 
eine Tarifeinigung erzielt. Der Tarifabschluss sieht im Wesentlichen  folgendes vor: 
 
 Entgelt 

 
Die Tabellenentgelte werden  
 
 ab 1. April 2011 um 1,5 v. H. 
 ab 1. Januar 2012  um weitere 1,9 v. H. sowie anschließend um 17 € 
 
erhöht. 
 

 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten 
 

Die Ausbildungsentgelte werden ab 1. April 2011 um 1,5 v. H. und ab 1. Januar 
2012 um 1,9 v. H. sowie anschließend um 6 € erhöht. 
 

 Einmalzahlung 

 

Spätestens zum 31. Mai 2011 erhalten die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 
15 (einschließlich der Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü, und 15 Ü) eine Einmalzahlung in 
Höhe von 360 €. Für Auszubildende beträgt die Einmalzahlung 120 € 
 
Teilzeitbeschäftigten wird die Einmalzahlung anteilig gezahlt. 

 
 Laufzeit 

 
Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2012 



 
Die in der Anlage beigefügte Einigung sieht ferner weitere Regelungen vor, unter 
anderem zum Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TV-L am 1. Januar 2012. 
 

 
2. Für die von der Tarifeinigung betroffenen Beschäftigten ergeben sich durch das 

Tarifergebnis für Bremen folgende Personalmehrausgaben: 
 

 in 2011 in 2012 
 in Mio. € 
Kernverwaltung 5,0  9,8 
nachr. Hochschulen 3,0  6,1 
nachr. Landeseigenbetriebe 0,2  0,3 
 
In den Haushalten 2011/2012 sind für die Kernverwaltung 10,5 Mio. € bzw. 21 Mio. € für 
Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger vorgesehen bzw. eingeplant.  

 
B. Lösung 
 

Bremen hat dem Abschluss zugestimmt. Über die Auswirkungen auf die Haushalte, 
auch für Hochschulen und Landeseigenbetriebe, wird die Senatorin für Finanzen in einer 
gesonderten Vorlage berichten. Für die Frage einer Übertragung des Tarifergebnisses 
auf die Beamten und Versorgungsempfänger werden nach Aufbereitung der finanziellen 
Auswirkungen kurzfristig Gespräche mit den Gewerkschaften und Berufsverbänden 
aufgenommen. 

 
C.  Alternativen 
 

Keine. 
 
D.  Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Gender-Prüfung 
 
 Die finanziellen Auswirkungen sind unter Punkt A Ziffer 2 dargestellt.  Die beschriebene 

Lösung hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. 
 
  
E.  Öffentlichkeitsarbeit 
 
 Geeignet. 
 
F.  Beschluss 
 

Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Finanzen vom 11. März 
2011 die Darstellung über die finanziellen Auswirkungen der Tarifeinigung für den 
öffentlichen Dienst der Länder vom 11. März 2011 zur Kenntnis. 

 



!. Entgelt 

Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten der Länder 

vom 10. März 2011 

1. Erhöhung der Tabellenentgelte des TV-L 

Stand: 10. März 2011 

20.00 Uhr 

Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträge aus einer individuellen Zwi
schen- oder Endstufe sowie der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü 
und 15 Ü) werden wie folgt erhöht: 

a) ab 1. April 2011 um 1,5 v.H. und 

b) ab 1. Januar 2012 um weitere 1,9 v.H. sowie anschließend um 17 Euro. 

2. Auszubildende, PraktH(antinnen und Praktikanten 

Die monatlichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden nach dem TVA-L BBiG 
und nach dem TVA-L Pflege sowie die Tarifentgelte der Praktikantinnen und 
Praktikanten worden ab 1. April 2011 um 1,5 v.H. und ab 1. Januar 2012 um 1,9 
v.H. sowie anschließend um 6 Euro erhöht. 

3. Einmalzahlung 

Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 15 (einschließlich der Entgeltgruppen 2 Ü, 
13 Ü und 15 Ü), die für April 2011 Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis erhalten, 
wird schnellstmöglich, spätestens zum 31. Mai 2011, eine Einmalzahlung von 
360 Euro gezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten don Teilbetrag der Einmalzah
lung, der dem Verhältnis der mit ihnen am 1. April 2011 vereinbarten durch
schnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. Die Einmalzahlung ist bei der Be
messung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen. 

Für Auszubildende nach dem TVA-L BBiG, dem TVA-L Pflege und für Praldikan
tinnen/Praktikanten im Sinne des TV Prakt-Weitergeltung beträgt die Einmalzah
lung 120 Euro. 

4. Folgeänderungen bei Entgeltbestandteilen 

Die Garantiebeträge in § 17 Abs. 4 Satz 2 TV-L, die Bereitschaftsdienstentgelte 
in der Anlage E zum TV-L und die Besitzstandszulagen nach §§ 9 und 11 TVÜ
Länder erhöhen sich am 1. April 2011 um 1,5 v.H. und am 1. Januar 2012 um 1,9 
v.H. 
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11. Entgeltordnung zum TV-L 

Die Tarifvertragsparteien verständigen sich auf die Entgeltordnung zum TV-L. Im 
Einzelnen gelten die Niederschriften über die seit dem 15./16. September 2009 
geführten Verhandlungen zur Entgeltordnung mit den sich aus der Anlage erge
benden Maßgaben. Damit sind alle Vorbehalte aus den Verhandlungsnieder
schriften erledigt. 

Inkrafttreten der Entgeltordnung: 1. Januar 2012 

111. Sonstiges Tarifrecht 

1. Erschwerniszuschläge in den Bereichen Küstenschutz und Straßenbau 

Für die Beschäftigten im Sinne von §.38 Abs. 5 Satz 2 TV-L im Außendienst der 
Straßenbauverwaltung und im Küstenschutz der Wasserbauverwaltung werden 
ab 1. Januar 2012 an Stelle der Zuschläge nach den Abschnitten A, Mund R des 
Zuschlagskataloges zum TVZ zum MTL bzw. der entsprechenden Regelungen 
im TVZ zum MTArb-O-TdL monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Pau
schale soll so ermittelt werden, dass weder für die Arbeitgeberseite noch für die 
Arbeitnehmerseite Vorteile aus der Pauschale entstehen. Zur Festlegung der 
Pauschalzahlungen wird zunächst das im Kalenderjahr 2010 ausgezahlte Ent
geltvolumen der bisherigen Zuschläge für den oben genannten Personenkreis 
ermittelt, durch 12 Monate geteilt und um 25 Euro pro Person (Teilzeitbeschäftig
te anteilig) erhöht. Im Rahmen dieses monatlichen Entgeltvolumens sind dann 
die individuellen Pauschalzahlungen tariflich zu vereinbaren. Anderenfalls wird 
der Gesamtbetrag der individuellen Zuschläge um 25 Euro monatlich erhöht; 
Teilzeitbeschäftigte anteilig. 

2. Übergangszahlung Feuerwehr und Justizvollzugsdienst (§ 47 Nr. 3 TV-L) 

Zur Übergangszahlung für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder sowie 
im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg nach § 47 
Nr. 3 TV-L werden Tarifgespräche aufgenommen. Mit Blick auf die Beschäftig
tenzahlen streben die Arbeitgeber an, diese Gespräche gemeinsam mit den an
deren Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes zu führen. 

3, Stufenlaufzeit beim Referendariat (§ 44 Nr. 2a TV-L) 

Für ab dem 1. April 2011 begründete Arbeitsverhältnisse werden im Rahmen des 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 TV-L Zeiten von mehreren Arbeitsverhältnissen zum selben 
Arbeitgeber (zuzüglich sechs Monate des Referendariats oder Vorbereitungs
dienstes) zusammengerechnet. Die Nr. 3 der Protokollerklärungen zu § 16 Ab
satz 2 TV-L bl.eibt unberührt. 
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4. Altersteilzeitarbeit 

Auf landesbezirklicher Ebene können Tarifverhandlungen zur Altersteilzeitarbeit 
im Rahmen der Vorgaben des Altersteilzeitgesetzes geführt werden. 

5. Gesonderte Kündigungsmöglichkeit 

§ 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 kann 
gesondert gekündigt werden, frühestens jedoch zum Tag des Inkrafttretens der 
neuen Entgeltordnung; die Nachwirkung ist ausgeschlossen. 

IV. Maßregelungsklausel 

Die Arbeitgebervertreter erklären, dass von Maßregelungen (Abmahnung, Ent
lassungen o. ä.) aus Anlass gewerkschaftlicher Warnstreiks, die bis einschließ
lich 10. März 2011,24:00 Uhr, durchgeführt wurden, abgesehen wird, wenn sich 
die Teilnahme an diesen Warnstreiks im Rahmen der Regelungen für rechtmäßi
ge Arbeitskämpfe gehalten hat. 

V. Laufzeit 

Mindestlaufzeit der Regelungen unter I. bis zum 31. Dezember 2012. 

Potsdam, den 10. März 2011 



Stand: 10. März 2011 

20.00 Uhr 

Anlage 

Die Tarifvertragsparteien verständigen sich auf die allgemeine Entgeltordnung zum 
TV-L. Im Einzelnen gelten die Niederschriften über die seit dem 15./16. September 
2009 geführten Verhandlungen zur Entgeltordnung mit folgenden Maßgaben: 

a) Über den bisherigen Verhandlungsstand hinaus werden entsprechend den in den 
Niederschriften vereinbarten Grundsätzen auch die 5- und 6jährigen Aufstiege in 
den Entgeltgruppen 2 bis 8 in der Entgeltordnung abgebildet; entsprechendes gilt 
für die nach 5 bzw. 6 Jahren zustehenden Vergütungsgruppenzulagen. Soweit 
bei 6jährigen Aufstiegen hiernach eine Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe 
6 erfolgt, führt dies zur Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7. 

b) Die TdL sagt zu, in ihren Lehrerrichtlinien rnit Wirkung des Inkrafttretens der Ent
geltordnung die Aufstiege entsprechend Buchstabe a abzubilden. 

c) Im Teil 11 Abschnitt 21 der Entgeltordnung ("Technische Berufe, Ingenieure") wer
den die Tätigkeitsmerkmale für Ingenieure den Entgeltgruppen nach Maßgabe 
des Anhangs zu dieser Anlage zugeordnet. Übertariflich gewährte Leistungen 
werden auf den Höhergruppierungsgewinn angerechnet. 

d) Die Abschnitte 10 ("Gesundheitsberufe"), 17 ("Rettungsdienst") und 24 ("Wirt
schaftspersonal") des Teils 11 der Entgeltordnung können gemeinsam gesondert 
gekündigt werden, frühestens jedoch zum 30. Juni 2012; die Nachwirkung ist aus
geschlossen. 

e) Die Vorarbeiterzulage erhöht sich ab dem 1. April 2011 bei allgerneinen Entgelt
anpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgrup
pe festgelegten Vomhundertsatz. Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleich
bare nicht lineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 

f) Die in Anlage 4 der Niederschrift zu den Verhandlungen zur Entgeltordnung vom 
17. Februar 2011 vereinbarten Beträge der Entgeltgruppenzulagen werden urn 
1,5 v.H. erhöht. Ab dem 1. Januar 2012 erhöhen sie sich bei allgerneinen Ent
geltanpassungen urn den von den Tarifvertragsparteien jeweils festgelegten line
aren Steigerungssatz. Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nicht li
neare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
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Anhang zu Anlage 

Entgeltordnung zum TV-L 

Ingenieure - Berücksichtigung der 1/3-Merkmale 

Reine Redaktion Berücksichtigung der 1/3-Merkmale 

E 13 I E 13 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus- von nachfolgender FG 1 erfasst 
bildu ng n ach Nr . .;z-tief-VGFI3~!lBfl-"" 
allen Vergü\8fllJBlJftIWBfl sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-, keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
12, Fallgruppe 1 Ver§JJtuA9Sf1FHf>fJe-I.J1-F-all-
9FHf>fle-&heraushebt. 

Bislang lIa/8 = E 13 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus-
bildung Aach Nr. 2 der Vorbem-erkHA~ 
alleR VergQtungsgruPflBfl sowie sonstige An-
gestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 12, Fallgruppe 
1 {VergQtungsgr8ppe 111) fallgruppe4 he-
raushebt. 

Bislang 11I/2a = E 12 

Neu: E 13 . 

2. Vermessungstechnische und landkartentech- von nachfolgender FG 2 erfasst 
nische Beschäftigte mit technischer Ausbil-

, dung AaeR-Nf. 2 der Verbemerk8ngen zu al 
ton VergütungsgruppeA-sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Eliahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch das Maß der Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
12, Fallgruppe 2 ~e 111, Fall 
gr8flpe .-heraushebt. 

Bislang lIa/9 = E 13 

2. Vermessungstechnische undlandkartentech-
nische Beschäftigte mit te~hnischer Ausbil-
dungRash.Nr:.:l <:Ier l,lereemeFkuR§eR ~u al 
IenVergiitu~gsgFl"ppen sowie sonstige An, 

.. geste.llte, die. aufgrundgleichw~rtig?r. Fähig-
L:· •... keitequndihrer Erfahrungenentspr~Ghende 

:Tätigkeite~.~u§üben! .: .. :. ............>. . ... 
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deren Tätigkeit sich zu.mindestenseinem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 12, Faligruppe 
3 (Vefgü\~Agsgfuppe 111) I"allgrtlwe-:> he-
raushebt 

Bislang 1iI/3a = E 12 

Neu: E 13 

E 12 E 12 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus- 1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus-
bildung AaGh Nr. 2 ger V-f}fb_~en.ca; bildung fla€fl-Nr. 2 ger VGrOOmer~" 
ali&r>-Vorgüt~ngsgr"ppen und langjähriger allen Vergüt"ngsgr"ppon ·und langjähriger 
praktischer Erfahrung sowie sonstige Be- praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti- Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, scher Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie- deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch künstleri- rigkeit und Bedeutung oder durch künstleri-
sche oder Spezial aufgaben aus der Entgelt- sehe oder Spezialaufgaben aus der Entgelt-
gruppe 11, Fallgruppe 1 \fef§ilttlFlflS!jfHpj3e gruppe 11, Fallgruppe 1 Vef§illlmgBgFtlj3pe 
IVa Fallgr"p!,e 1 9 heraushebt. IVa Fallgruppe4Q heraushebt. 

Bislang 111/2 = E 12 Bislang 1Ii/2 = E 12 

•...••.•• tg~~~i~G.~,,/liles~R~#ig!e""'.if!~GAAiSGRef-Atls.. Jetzt E 13 FG 1 
•...• ···.tJil~~~~Aa:§~, ~\" ·.?iler·Il,!''''~/fle'''fY!lff8R';,i!J. i 

. ~~,4i!fl . .\'fJ!WI)I~!'fi",!##,efl §ewi~~ .. 
§~~!ellle.,g.ieauf§ruAEI·gl~iGRw.erligef.f'ä.Aig 

.iileil~~·~MlhrW·bT'f.1l~r~Ag~nenlspresheAOO 
'],ätigl(QilqrliluSüben, . 

<~~i~~~!i&l(eif~iG~.· ~.~(.1i.~.·~·~S!e';seiRf,ffi' 
.. ·.·.D~~eIElÜrgbdaSMagElerVocaRtwOrl"R~ ....... 

·lo1ebliohallsger (Vergütllngsgruppo IIB-1"alk 

>§f~~fj?/:2>~~cax~bebt.:· . · ••..• · •. t/ •. ·{» •.•. 
aist"ngil//2a:",.E1,2) ..•.•• > ' •......• 

2. Technische Beschäftigte mit technischer Aus-

I. bildung RaOR Nr.2 derVerbernerl(uR~ 

I. 
allon VorgQ!ungs§fllppen und langjähriger 
praktischer Erfahrung sowie sonstige Ange' 
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende T ä-
tigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti- . 
scher Erfahrung, 

derenTätigkeit sich zu mindestens einem 

! 

DritteLdurch besondere Schwierigkeit und 
Bedeytung oder durchkünstlerischeoder 
Spezialaufgabenaus derEntgeltgruppe 1.1, 

!? faHgryppe 1 (VergQ!ungsgruppeIVa)Fali 
, §fuppe 10 heraushebt. . 

BislanglVa/l0a = E11 
Neu: E 12 . ' .' .... 

2. Vermessungstechnische und landkartentech- 3. Vermessungstechnische und landkartentech-
nisclle Beschäftigte mit technischer Ausbil- nische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung nach Nr. 2 ger Vereemerl<Ungen zu al dung AfiBM'Jr. 2 ger Verbernerk"n§en zu al 
len VergQ!lIngsgruppen und langjähriger lAA-VergQt"ngsgr"ppen und langjähriger 
praktischer Erfahrung sowie sonstige Be- praktischer Erfahrung sowie sonstige Be-
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schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig- sChäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti- Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, scher Erfahrung, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie- deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch schöpferi- rigkeit und Bedeutung oder durch schöpferi-
sche oder Spezialaufgaben aus der Entgelt- sehe oder Spezialaufgaben aus der Entgelt-
gruppe 11, Fallgruppe 2 Vergül~RgsgrufßG gruppe 11, Fallgruppe 3 ~rtif'f*' 
IVa Fallgr~pp&++ heraushebt. lVa-F-B#gr~ppe 11 heraushebt. 

Bislang 11113 = E 12 Bislang 11/13 = E 12 ... 
"'errfl~sSHR!lSleSl1nissAeHnEilanel,ar!entesA Jetzt E 13 FG 2 
Ais.Ghe. flesshältigte .miltochnischer ./\usi3il 
E1H~g~"c~!l,~'I':?e.;F \feFbe",e.rl<fJI1!J&~lc 
lellt'tJr!JqliJllfJSfJfY{lPell sowie sonstigo /\n 

I 
gesteUte,e~-tIl'l9-!Jloiffiworli§eH"Bnig-
MjtoByn.gi~rerl':rfa\i.rHngen:.~ntspresherlQe· .• 

/!l'ii~g~eit!lFa.H;;Q9",~, .. i«/ '. :.: .. :.' ····· ... ·i :.: 
eer~n+~ligl'oil sish<fu Rlineestons einem 

I jr 
Qrillel e8rsh 9a6Maß eer V~rant_R§r€1'-
he.i:>Hsh aH~ ger (VergQl~n(J&9fHw&Jll:)-l"allc 
gr~p p 6 :>hsr~Hs 11 D i31.' . 

Bislanglll/3a ""E 12 . • ...•.... :. ...... ..' .... .•.. . ••.•. 

4. Vennessungstechnische und landkartentech-
nische Beschäftigte mit technischer /\usbil-
dungnash Nr. 2 ger Veri3ernerkHf1geR <fH al 
!eA.lJergQt~ngsgruwen und langjähriger 
praktischer Erfahrung sowie sonstige /\nge-
stellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende T ä-
tigkeiten ausüben, mit langjilhriger prakti-
scher Erfahrung. 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem 
; . Drittel durch besondere Schwierigkeit und 

Bedeutung oder durch schöpferische oder 

I 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11, 
Faflgruppe 3 (VergQtuR{lS@FtIF>f'e-wa) Fall 
gruppe 11 heraUshebt. 

Bislang IVa/11 a = E 11 

Neu: E 12 . . 

r---
E 11 E 11 

1. Technische Beschäftigte mit technischer /\us- 1. Technische Beschäftigte mit technischer /\us-
bildung RaGh ~Ir. 2 ger Vori3ernerl<t!flgeR-ar bildung RaGI>-Nr. 2 der Vorbemerkungen ZH 

alleA-\LergillHRgsgruppeA sowie sonstige Be- alleR VergQt"JRgsgr~PPeRsowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 

, Tätigkeiten ausüben, Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leis- deren Tätigkeit sich durch besondere Leis-
tungen aus der Entgeltgruppe 10, Fallgruppe tungen aus der Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 
1 VergQt~RgsgrHppe IVi3 Fallgr~ppe 21 he- 1 VergmHngsgr~ppe IVIJ Fallgr~ppe 21 he-
raushebt. raushebt. 

I (Besondere Leistungen sind z. B.: wie bisher) (Besondere Leistungen sind z. B.: wie bisher) 

Bislang {Va/ID = E 11 Bislang IVa/ID = Eil 

:·j*~~.bBi#:~~~.~~S~A;;fti~IEi·.~.irt~e§§i~fhe'hk<~.~'·· Jetzt E 12 FG 2 



llgl<Öilen ausüeen, mif4angjährig""i'ffikli:
SGhefliOrfahrHng, 

,deFE>n TäligkeitsisRZU mindeslenseine.m 
Drittel d~~phbesgng"re 8phwierigkeilHnd 
BedeHtHng o89rsHr,eh kQnstierisehe Mer 
~ezialaHfBa"en'aHs ger (Verg8tHn~we 
IVa) Fallgruppe,1 0 heraHsheet. 

Bislang IVa!10a=E 11 

2, Vermessungstechnische und landkartentech
nische Beschäftigte mit technischer Ausbil
dung flaGR+Jr. 2 der Voffiem8fi<uRgeA-i'OtI-al
len VergQtungsgruPflOf> in selbständiger Tä
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwerti
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leis
tungen aus der Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 
2 VergQtungsgruppe IV" FallgrHPP~ he
raushebt 

Bislang !Va!11 = E 11 
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2, Technische Beschäftigte mit techn'ischer Aus
bildung naeh Nr, 2 80f-VGr-llemerkHn~ 
allen VergQtHngsgruppen sowie sonstige An
gestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähig
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem 
Drittel durch besondere Leistungen ausder 
Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 1 (Vergütungs
gruppe IVe) FallgrHppe 21 heraushebt 

(Besondere Leistungen sind z. B.: wie bisher) 

Bislang IVb!21a = E 10 

Neu:E11 

3. Vermessungstechnische und landkartentech
nische Beschäftigte mit technischer Ausbil
dung flaC~Of-VGrbeFRBFkuA~
~Of>-in selbständiger Tä
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte in selb
ständiger Tätigkeit, die aufgrund gleichwerti
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent
sprechende Tätigkeiten ausüben, 

deren Tätigkeit sich durch besondere Leis
tungen aus der Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 
2 'iefgütungsgrujlpe-W-I3-i"allgfHw~ he
raushebt. 

Bislang IVa!11 = E 11 

Jetzt E 12 FG 4 
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4. ' Vermessungstechnische und landkartentech-
nische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung AaeA Nr. 2 geflJertlemerk~n§e~ 
len Vergüt~ngs§F~ppen in selbständiger Tä-
tigkeit sowie sonstige Angestellte in selbstän-
diger Tätigkeit, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, . 

deren Tätigkeit sich zu mindestens einem 

I 

Drittel durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10, Fallgruppe 2 {\tergilltlRg&-
§F~ppe l'Ib) ~allg,"ppe 22 herausheb!. 

Bislang IVb/22a = E 10 

Neu: E 11 

E 10 E 10 

1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus- 1. Technische Beschäftigte mit technischer Aus-
bildung ~8f-V-eFBemerl<~ngen zu bildung naeh ~Ir. 2 der Vertlemerl<un!}efH'H 
allen VergQtungsgr~pp6f\ und entsprechen- allen VergQlYfl!JSgr~ppen und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus- Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,AaGll-seehsmenatiger l\usQb~ng giewr üben. 
Tätigl<eiten, (Entsprechende Tätigkeiten sind z, B,: wie 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z. B,: wie bisher) 
bisher) Bislang IVb/21 = E 10 

Bislang IVb/21 = E 10 

1;-r;··<".··2~ " Jetzt E 11 FG 2 
". '~ , 

, : "~ . , i;,' .. ;" , . 
",:" ,.' 

, " ::". ~-~; , . '.' 

;;~),2' "': .... . _ie,"_' '. ..,e :'. ',2~> 

...... ,. , .. :, "~=:-i~'-"T"--c'~;':')" 
;: ,'j;" ,;J:,',;. <,;;,,,i' .'.' 

in, ;",i, .' " .' '.' "":""ii:" '.': 
;} .. , :'~:·.·~:~.··i:;.:,J,:;··,/·· 
,j:,;. 

I , . . - . 

. "',: ·"·'·'*:.Y{10~:'·':'/';<·:"';Xi· ,-- C7:~t?' :.,/'.' •.... :.: •..... : .... : •.. ' .. :, .. « 

2. Vermessungstechnische und landkartentech· 2. Vermessungstechnische und landkartentech-
nische Beschäftigte mit technischer Ausbil- nische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung naeh ~I" 2 ger-Verbemerkungen zu al dung naehN" 2 ger Veffiemerkungen zu al-
len VergQtungsgrupP6f\ und entsprechender len Vergütungsgruppefl und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf· Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf· 
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er· grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten aus- fahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben,ROOlhSBeIls_ti§er-ACJSil~diBsef üben, 
Tätig,k;oiten. (Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: wie 
(Entsprechende Tätigkeiten sind z, B.: wie bisher) 
bisher) Bislang IVb/22 = E 10 

Bislang IVb/22 = E 10 
c' 'CCC2~;2,:; , c,_. ". Jetzt E 11 FG 4 'i>' • " .,,> •. ' ,/,- -



• · •. rji~G·h~geSB.Aäfti§t~.irlitteGhniSGh~rAus9il .• 
'q,lJ A:9i,q~~>~'t?;,thy: Vs.;'f;;e:f;?70rk';.lRge,R_ zu 3l 
lf)fl\,le1r;'iiWRfJSfJl'l1fFf'~R.in . s eie stäne ig e rT.ä 
tigkeifse:";'ie senstige /\n§estellte .in selGsläR
. di»erTäligkeil, di~aulijr~Ad§leiGhwertiger 
·f:ä!1jgkeiten YAd ihrer ErfahFHAgery entspre
GRende Tätigl<eiten. ausüeen, 

~~i~~ Tiltigl(eitsiGhzY~i~de6teAs einern· 
Drilt?1 rJurohilesendere beislyngeA aus der 
Fallgruppe22 heraysheet. 

Bislang IVbl22a = EID 

10 
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